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AUS DEN EIDGEN. RATEN

Erhohung der Einkommensgrenzen fiir
subventionierte Wohnungen

sbp. Der neue Hochststand der Teuerung sprengt alle Rah-
men. Er hat auch seine Auswirkungen auf dem Wohnungs-
wesen, indem die frithern Lohngrenzen fiir den Bezug einer
subventionierten Wohnung den heutigen Verhiltnissen nicht
mehr angemessen sind. Nationalrat Steinmann, Ziirich (soz.),
hat deshalb in dieser Sache folgende Kleine Anfrage an den
Bundesrat gerichtet:

«Der Bund hat seinerzeit, bei seinen verschiedenen Aktionen
zur Forderung des Wohnungsbaus, zur Zweckerhaltung der

AUS ANDERN VERBANDEN

Der Mieterverband nahm Stellung
zur Preiskontrolle

Der Schweizerische Mieterverband nahm an seiner diesjah-
rigen Delegiertenversammlung am 9./10. Juni 1956 in Biel
unter dem Vorsitze seines Zentralpriasidenten, Dr. Edwin
Brunner, Ziirich, Stellung zur Botschaft des Bundesrates vom
8. Mai 1956 betreffend die Durchfiihrung einer beschriankten
Preiskontrolle und faBte einmiitig folgende Resolution:

Der Schweizerische Mieterverband nimmt mit groftem
Erstaunen Kenntnis von der bundesritlichen Botschaft. Alle
bishegigen Lockerungen der Mietzinskontrolle und des Kiin-
digungsschutzes haben nicht zu einem vermehrten Angebot
billiger Wohnungen, sondern lediglich zu einer Ankurbelung
der Bodenspekulation gefiihrt. Trotzdem schligt der Bundes-
rat in klarer MiBachtung des am 4. Mérz 1956 bekundeten
Volkswillens weitere LockerungsmaBnahmen vor. Die vom
Bundesrat vorgesehene Anpassung der Altmieten an die Neu-

"AUS JAHRESBERICHTEN

Sektion Basel x

Allgemeines

Uber die Lage des Woﬁnungsmarktes in unserm Kanton ist
folgendes zu sagen:

Von den 72 215 Wohnungen standen am 1. Dezember nur
150 Objekte oder 0,2 Prozent leer. Zwar wurden doppelt so
viel leerstehende Wohnungen wie ein Jahr vorher gezihlt,
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von ihm unterstiitzten Wohnbauten, Einkommensgrenzen fest-
gesetzt. Diese Festlegung der Einkommensgrenzen fiir das
Halten einer solchen Wohnung ist in einem Zeitpunkt erfolgt,
da der Lebenskostenindex noch bedeutend niedriger war als
heute, da er auf 175 Punkten steht.

Dem Steigen der Lebenshaltungskosten gemif ist verschie-
dentlich auch eine Anpassung der Saldre und Léhne erfolgt. Da-
mit scheinen nun jene vom Bund fiir das Halten einer solchen
Wohnung angesetzten Einkommensgrenzen iiberholt zu sein.
Es ergeben sich auch aus diesem allgemeinen Steigen der
Lebenshaltungskosten und der Anpassung der Einkommen
nun oft fiir Familien in solchen Wohnungen kritische Situa-
tionen.

Ist der Bundesrat bereit, diese seinerzeit angesetzten Ein-
kommensgrenzen fiir den Bezug einer subventionierten Woh-
nung dem heutigen Stand der Teuerung, beziehungsweise den
heutigen verdnderten Verhiltnissen anzupassen?»

mieten miite zu weiteren unerhorten Liegenschaftsgewinnen
und damit zu einer massiven Belastung der Mieter fiihren.
Die vom Giiteraustausch mit dem Ausland abhingige schwei-
zerische Volkswirtschaft ist aber auf die Erhaltung billiger
Lebenskosten angewiesen. Aber auch die Binnenwirtschaft
unseres Landes, besonders die Landwirtschaft, bedarf der
Aufrechterhaltung der vollen Kaufkraft des Schweizervolkes.
Das weitere Anziehen der Mietzinsschraube muf} zwangs-
laufig neue Lohnbegehren und eine inflationire Entwick-
lung auslosen und auch die zahlreichen Rentner schwer be-
drohen.

Besonders ungliicklich in der Botschaft des Bundesrates
erscheint die Delegation von Kompetenzen an die Kantone.
Diese hitte zur Folge, dafl in dieser wichtigen Frage in den
verschiedenen Kantonen ungleiches Recht zur Anwendung
kdme, daB der Unterschied der Lebenskosten in den ein-
zelnen Landesteilen noch gréBer wiirde und dafB die Kantons-
regierungen mit der Losung dieser ganz besonders schwie-
rigen und verantwortungsvollen Aufgabe belastet wiirden, fiir
die sich die Bundesbehdrden bedeutend besser eignen.

Der Schweizerische Mieterverband erwartet, dafl die eid-
gendssischen Rite die notwendigen Korrekturen am bundes-
ratlichen Entwurf vornehmen. A

aber praktisch mufl man immer noch sagen, dafl der Leer-
wohnungsbestand gleich Null ist, denn von den als leerstehend
gezahlten Wohnungen waren 15 nur zu hohen Preisen ver-
kdufliche Einfamilienhduser, 34 Objekte waren Einzimmer-
wohnungen, und fiir die noch verbleibenden Wohnungen wur-
den Mietzinse verlangt, welche durch die wenigsten Woh-
nungsuchenden bezahlt werden konnen.

Uber den Wohnungsbau in unserm Kanton méchten wir

die folgenden Zahlen bekanntgeben: 1955 (1954)
Wohnungszuwachs durch Neubau und Umbau 1948 (1533)
Wohnungsabgang durch Abbruch 372 .(:'227)
Reinzuwachs an Wohnungen 1576 (1306)

Der Umstand, dafB billige Altwohnungen in grofer Zahl ab-



	Aus anderen Verbänden

